
Anlage I 
a Blatt 1 

B I L A N Z zum 31. Dezember 2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

AKTIVA 

EUR EUR 

A. Anlagevermögen 

I. Sachanlagen 4.768.756,79 
II. Finanzanlagen 351.022.39 5.119.779,18 

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 592.716,63 
- davon mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr 
EUR 12.958,36 

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks 8.759.31 601.475,94 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.234,85 

5.723.489,97 

Handelsrecht 
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Blatt 2 

B I L A N Z zum 31. Dezember 2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

PASSIVA 
EUR 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 
II. Jahresüberschuss 146.492,82 

III. Vortrag auf neue 
Rechnung 656.104,00 

B. Rückstellungen 4.500,00 

C.Verbindlichkeiten 4.891.393,15 
- davon mit einer Restlaufzeit 

bis zu einem Jahr 
EUR 342.864,35 

- davon mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr 
EUR 4.548.528,80 

5.723.489,97 

Handelsrecht 
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Anlage II 
G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G vom 01.01.20i8bis3i.12.2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

Blatt 3 

EUR 

1. Rohergebnis 

2. Abschreibungen 
a) auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 

b) auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit 
diese die in der Kapital-
gesellschaft üblichen 
Abschreibungen überschreiten 

3. sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

4. Erträge aus Beteiligungen 
- davon aus verbundenen 

Unternehmen EUR 250.000,00 

5. Erträge aus anderen 
Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens 

6. sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge 

7. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 

8. Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag 

9. Ergebnis nach Steuern 

10. sonstige Steuern 

11. Jahresüberschuss 

EUR 

322.590,79 

142.154,13 

1.850.64 144.004,77 

208.554,57 

250.000,00 

4.615,36 

4.695,85 

74.219,30 

30.86 

155.092,50 

8.599,68 

146.492,82 

Handelsrecht 
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Anlage III 

ANHANG zum 31.12.2018 Seite 35 von 39 

Wittke Immobilien GmbH, 93055 Regensburg 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 

Firmenname laut Registergericht: Wittke Immobilien GmbH 

Firmensitz laut Registergericht: Regensburg 

Registereintrag: Handelsregister 

Registergericht: Regensburg 

Register-Nr.: 9090 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensge-

genstände linear und degressiv vorgenommen. 

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer 

höheren Jahresabschreibung führt. 

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: 

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten 

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten 

- Ausleihungen zum Nennwert 

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. 

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. 

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei 

wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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ANHANG zum 31.12.2018 

Wittke Immobilien GmbH, 93055 Regensburg 

Seite 36 von 39 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We-

sentlichen übernommen werden. 

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr Fand 

nicht statt. 

Angaben zur Bilanz 

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern 

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auF EUR 0 (Vorjahr: EUR 0). 

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr 

Der Betrag der Forderungen mit einer RestlauFzeit größer einem Jahr beträgt EUR 12.958,36 (Vorjahr: EUR 

0,00). 

Angabe zu Restlaufzeitvermerken 

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer RestlauFzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 342.864,35 (Vorjahr: 

EUR 28.533,53). 

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer RestlauFzeit größer einem Jahr beträgt EUR 4.548.528,80 

(Vorjahr: EUR 4.550.616,51). 

Sonstige Angaben 

Unterschrift der Geschäftsführung 
i / 
' i / ,-r 

JßäB^f (\r i 01 litt) 

Regensburg, den 27.03.2019 Frau Stefanie Feuerer 
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Anlage IV 

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

Blatt 4 

Anschaffungs-, 
Herstellungs-

kosten 
01.01.2018 

Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte 
Abschreibungen 

31.12.2018 

Zuschreibungen 
Geschäftsjahr Buchwert 

31.12.2018 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. Anlagevermögen 

I. Sachanlagen 
II. Finanzanlagen 

Summe Anlagevermögen 

4.903.243,34 
100.107,14 

5.003.350,48 

104.187,13 
250.915,25 

355.102,38 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

238.673,68 
0,00 

238.673,68 

0,00 
0,00 

0,00 

4.768.756,79 
351.022,39 

5.119.779,18 

Handelsrecht 
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Anlage V 

KAPITALFLUSSRECHNUNG (indirekt) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

Blatt 1 

EUR 

Periodenergebnis 

+ Abschreibungen auf Gegen-
stände des Anlagevermögens 

+ Zunahme der Rückstellungen 

+ Abnahme der Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen 

- Zunahme anderer Aktiva, die 
nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzu-
ordnen sind 

+ Zunahme der Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

- Abnahme anderer Passiva, 
die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind 

- Gewinn aus dem Abgang 
von Gegenständen des 
Anlagevermögens 

- Zinserträge 

+ Zinsaufwendungen 

- Sonstige Beteiligungs-
erträge 

+ Ertragsteueraufwand 

Ertragsteueraufwand/-ertrag 
Korrektur um nicht zah-
lungswirksame Vorgänge 

+/- Ertragsteuerzahlungen 

Cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

Geschäftsjahr 
EUR 

146.492,82 

142.154,13 

0,00 

Vorjahr 
EUR 

835.006,48 

96.001,55 

500,00 

1.554,50 

387.020,18 

9.770,87 

5.493,72 

506.097,57-

17.612,69-

30,86-

130.690.24 

16.568,92 

9.243,70 

4.615,36 

74.219,30 

250.000,00 

30,86 

130.659,38 

162.566,30-

228.085,96 

654.226,00 

8,45 

53.750,10 

750.000,00 

2,61 

2,61-

39.562.00-

39.564,61-

192.645,68-

Handelsrecht 



KAPITALFLUSSRECHNUNG (indirekt) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

Blatt 2 

EUR 
+ Einzahlungen aus Abgängen 

von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens 

- Auszahlungen für Investi-
tionen in das Sachanlage-
vermögen 

- Auszahlungen für Investi-
tionen in das Finanzanlage-
vermögen 

+ Erhaltene Zinsen 

+ Erhaltene Dividenden 

Cashflow aus der Investitions-
tätigkeit 

Geschäftsjahr 
EUR 

9.243,70 

Vorjahr 
EUR 

750.000,00 

104.185,13 

250.915,25 

4.615,36 

250.000,00 

91.241,32-

4.889.212,34 

75.107,14 

8,45 

750.000,00 

3.464.311,03 

- Auszahlungen an Unterneh-
menseigner und Minderheits-
gesellschafter 

+ Einzahlungen aus der 
Begebung von Anleihen und 
der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten 

- Auszahlungen aus der Tilgung 
von Anleihen und (Finanz-) 
Krediten 

- Gezahlte Zinsen 

Cashflow aus der Finanzie-
rungstätigkeit 

500.001,48 

420.880,00 

98.760,74 

74.219,30 

252.101,52-

139.258,74 

0,00 

4.411.079,30-

53.750,10 

4.218.070,46 

Zahlungswirksame Veränderungen 
des Finanzmittelfonds 
(Summe der Cashflows) 505.909,64- 561.113,75 

Handelsrecht 



Blatt 3 

KAPITALFLUSSRECHNUNG (indirekt) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

EUR 
+ Finanzmittelfonds am Anfang 

der Periode 

Geschäftsjahr 
EUR 

514.668,95 

Vorjahr 
EUR 

46.444,80-

Finanzmittelfonds am Ende 
der Periode 8.759,31 514.668,95 

Handelsrecht 



Anlage VI 

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

Blatt 7 

Gezeichnetes 
Kapital 

Erwirtschaf-
tetes Eigen-

kapital 

Gesamt 

Stand am 01.01.2018 

Periodenergebnis 

Umbuchungen 

Gezahlte Dividenden 

Saldo zum 31.12.2018 

EUR 

25.000,00 

EUR 

1.156.103,98 

146.492,82 

360.906,84-

139.093,14-

EUR 

1.181.103,98 

146.492,82 

360.906,84-

139.093,14-

25.000,00 802.596,82 827.596,82 

Handelsrecht 
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Anlage 3/Blatt 1 

Anlage VII 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die RAMFORT GmbH, Regensburg 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der RAMFORT GmbH, Regensburg, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018-geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Er-
leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2018. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Er-
leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
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Anlage 3/Blatt 2 

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Untemehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahres-
abschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/ver-
lautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses. Diese Beschrei-
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks. 

Regensburg, den 20. Oktober 2020 

whg GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

WIRTSCHAFTS 
«• I •§ j PRÜFUNGS 

GESELLSCHAF Hien 
Wirtschaftsprüfer 
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i m WERKMANN HIEN GITSCHEL 
^lmw Wirtschaftsprüfung Steuerberatung 

whg GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgeseilschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Ciermont-Ferrand-Allee 34 
93049 Regensburg 

Telefon +49 {941) 640 80 6 - 0 
Telefax +49 (941) 640 80 6 - 50 
eMail office@whgp.de 
web www.whgp.de 

Regensburg, den 28. Dezember 2020 

RAMFORT GmbH 
Regensburg 

(vormals: Wittke Immobilien 
GmbH, Regensburg) 

Prüfungsvermerk des 
Wirtschaftsprüfers 

über die Prüfung der 
Kapitalflussrechnung für 
das Geschäftsjahr 2018 

mailto:office@whgp.de
http://www.whgp.de


Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

An die RAMFORT GmbH, Regensburg 

Wir haben die beigefügte Kapitalflussrechnung der RAMFORT GmbH für das Geschäftsjahr 
2018 (Anlage 1) geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter der RAMFORT GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung der 
Kapitalflussrechnung nach den Vorschriften des HGB und den Standards des DRSC 
(Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.), hier insbesondere des DRS Nr. 
21 „Kapitalflussrechnung". Diese Verantwortung umfasst auch die internen Kontrollen, die 
die gesetzlichen Vertreter als notwendig erachten, um die Aufstellung einer 
Kapitalflussrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu der vorgelegten 
Kapitalflussrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, 
ob die Kapitalflussrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben sind. 
Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise 
für die in der Kapitalflussrechnung enthaltenen Wertansätze zu erlangen. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt 
die Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Angaben in der Kapitalflussrechnung ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung einer 
Kapitalflussrechnung. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung 
umfasstauch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermittelten geschätzten Werte in der 
Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung der Kapitalflussrechnung. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 



Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
die in der Anlage beigefügte Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2018 in allen 
wesentlichen Belangen den für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und dem Standard DRS Nr. 21 des DRSC. 

Hinweis zur Haftungsbeschränkung 
Wir erteilen diesen Prüfungsvermerk auf Grundlage des mit dem Auftraggeber, der 
RAMFORT GmbH, geschlossenen Auftrags, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die 
diesem Prüfungsvermerk beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde 
liegen. 

Regensburg, den 28. Dezember 2020 

whg GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Hien 
Wirtschaftsprüfer 



Anlage 1/Blatt 1 
KAPITALFLUSSRECHNUNG (indirekt) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

entsprechend DRS 21 des Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) 

EUR 

Periodenergebnis 

+ Abschreibungen auf Gegen-
stände des Anlagevermögens 

+ Abnahme der Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen 

- Zunahme anderer Aktiva, die 
nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzu-
ordnen sind 

+ Zunahme der Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

- Abnahme anderer Passiva, 
die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind 

- Gewinn aus dem Abgang 
von Gegenständen des 
Anlagevermögens 

- Zinserträge 

+ Zinsaufwendungen 

- Sonstige Beteiligungs-
erträge 

+ Ertragsteueraufwand 

Ertragsteueraufwand/-ertrag 30,86-
Korrektur um nicht zah-
lungswirksame Vorgänge 130.690,24 

+/- Ertragsteuerzahlungen 

Cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

EUR 

146.492,82 

142.154,13 

1.554,50 

387.020,68 

9.770,87 

16.568,92 

9.243,70 

4.615,36 

74.219,30 

250.000,00 

30,86 

130.659,38 

162.566,80-

+ Einzahlungen aus Abgängen 
von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens 9.243,70 

Handelsrecht 



Anlage 1/Blatt 2 
KAPITALFLUSSRECHNUNG (indirekt) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

RAMFORT GmbH Verwalten eigenen Vermögens, Regensburg 

entsprechend DRS 21 des Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) 

EUR 
- Auszahlungen für Investi-

tionen in das Sachanlage-
vermögen 

- Auszahlungen für Investi-
tionen in das Finanzanlage-
vermögen 

+ Erhaltene Zinsen 

+ Erhaltene Dividenden 

Cashflow aus der Investitions-
tätigkeit 

EUR 

104.185,13 

250.915,25 

4.615,36 

250.000,00 

91.241,32-

- Auszahlungen an Unterneh-
menseigner und Minderheits-
gesellschafter 

+ Einzahlungen aus der 
Begebung von Anleihen und 
der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten 

- Auszahlungen aus der Tilgung 
von Anleihen und (Finanz-) 
Krediten 

- Gezahlte Zinsen 

Cashflow aus der Finanzie-
rungstätigkeit 

500.001,48 

420.880,00 

98.760,74 

74.219,30 

252.101,52-

Zahlungswirksame Veränderungen 
des Finanzmittelfonds 
(Summe der Cashflows) 

+ Finanzmittelfonds am Anfang 
der Periode 

505.909,64-

514.668,95 

Finanzmittelfonds am Ende 
der Periode 8.759,31 

Handelsrecht 



Al lge i alt - _ p n 
für 

Wirtsch tsprC und Wirtschr - __^ seiiscl a I 
vom 1. Janyar 2017 

1. :. .i • ••! 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprtifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftrags beding ungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

t. Wrjlterg e\\ n Außei ä Wirtschaftsprüfern 

[1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung} oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet 

[2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den t 
bei zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 
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2. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg, Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen, 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. ivlitwirkyngspflier U rs 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen, 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schhfttichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 
(1} Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer m anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

!:s. 1: .: ifte 
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 

r; Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
rvj Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
ai Auftrags sind stets unverbindlich. 

7. iVJänoeJbössätigursg 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf NacherfüHung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeif oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auffrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangeis nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehfschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Abtauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelie Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritter 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

!.::.! Dritten, Datenschutz. 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze {§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm 
bei seiner Berufstätig keif anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2} Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung 

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2} Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt, 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrac 
für die betreffenden Ansprüche alier Anspruchsteller insgesamt. 



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gut mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, in 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

10. Ergänzende Ei i-Tim.ii jsaufträ 
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Steile nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

11. Ergänzende Bestimm: . • | iturtg in SteusrsEcNer; 
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. in diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
a'isr Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaliungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachsn. 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsveräuEerung, Liquidation und 
dergleichen und 

n Anzeige- und Dokumentations-d) die Unterstützung bei der Erfüllung \ 
pflichten. 

J7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserkiärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen. 

.,.'•: . IM': 
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem / 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auttraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

13. Vergütung 
[1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen z 

. i ngen 
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einei 
Verbraucherschüchtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

sridsndes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

den unter a) genannten Steuern 

it den 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden z 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e} Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaftungsauffassung. 

[4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 
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